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Einleitung

„Es bestehen unzureichende Möglichkeiten, Geschäftsleiter von Kreditinstituten, Finanz-
dienstleistungsinstituten und Versicherungsunternehmen strafrechtlich zur Verantwortung
zu ziehen, wenn das Institut bzw. das Versicherungsunternehmen durchMissmanagement in
eine Schieflage geraten ist. Die bestehenden Tatbestände des Kern- und Nebenstrafrechts
setzen in ihrem Schutzzweck und dem strafbewehrten Verhalten andere Schwerpunkte.
Pflichtverletzungen im Risikomanagement, mit denen nicht nur die Stabilität des einzelnen
Instituts, sondern des Finanzsystems als Ganzem auf dem Spiel steht, werden nicht be-
wehrt.“1

Diese 2013 von der damaligen Bundesregierung ausgemachte Lücke sollte für
den Bankensektor durch Schaffung einer Strafvorschrift geschlossen werden. In
Gestalt des § 54a KWG trat eine solche am 2.1.2014 in Kraft. Sie wurde durch das
weithin und auch im Folgenden als „Trennbankengesetz“ bezeichnete Gesetz zur
Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von
Kreditinstituten und Finanzgruppen geschaffen.2 Dieses Gesetz stellt eine der
zahlreichen Reaktionen auf die vergangene Finanzkrise dar, welche im Sommer
2007 als US-Immobilienkrise begann und sich binnen kürzester Zeit zu einer glo-
balen Banken- und Finanzkrise ausweitete.3 Selbstredend kann § 54aKWGaufgrund
des Gesetzlichkeitsprinzips des Art. 103 Abs. 2 GG nicht der Aufarbeitung der
vergangenen Finanzkrise dienen. Sie und die Erfahrungen, die man im Zuge ihrer
auch strafrechtlichen Aufarbeitung gemacht hat, waren für den Gesetzgeber jedoch
der Anlass, der ihn zur Schaffung dieser neuen Strafvorschrift bewogen hat.

Vereinfacht gesprochen soll § 54a KWG Verstöße von Geschäftsleitern gegen
Risikomanagementpflichten strafrechtlich bewehren, wenn durch einen derartigen
Verstoß eine Bestandsgefährdung des Instituts, des übergeordneten Unternehmens
oder eines gruppenangehörigen Instituts herbeigeführt wird.4 Eine Strafbarkeit ist

1 RegE BT-Drs. 17/12601 S. 2.
2 Gesetz zur Abschirmung vonRisiken und zur Planung der Sanierung undAbwicklung von

Kreditinstituten und Finanzgruppen vom 7. August 2013, BGBl. I S. 3090 ff. § 54a KWG
wurde durch dessen Art. 3 eingeführt. Durch Art. 4 desselben Gesetzes wurde mit § 142 VAG
eine weitgehend parallele Vorschrift für den Versicherungssektor eingeführt. Diese Vorschrift
ist jedoch im Zuge der Reform des VAG zum 1. Januar 2016 entfallen. Die hiesige Untersu-
chung bezieht sich lediglich auf § 54a KWG. Eine Vielzahl der nachfolgend angestellten
Überlegungen ist aber auf die vormals existierende Parallelvorschrift des § 142 VAG a.F.
übertragbar.

3 Diese soll im Folgenden gemeint sein, wenn von der Finanz- oder Bankenkrise die Rede
ist. Hinsichtlich ihrer Ursachen und ihres Verlaufs s. im Folgenden S. 33 ff. sowie S. 52 ff.

4 Unter den Begriff des Instituts fallen nach der Legaldefinition des § 1 Abs. 1b KWG
Kreditinstitute i.S.v. § 1 Abs. 1 KWG und Finanzdienstleistungsinstitute i.S.v. § 1 Abs. 1a



allerdings nur möglich, wenn zugleich einer vollziehbaren Anordnung der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuwidergehandelt wird, welche
die Beseitigung des Verstoßes gegen die Risikomanagementpflichten zum Gegen-
stand hat (vgl. § 54a Abs. 3 KWG). In präventiver Hinsicht soll § 54a KWG Ge-
schäftsleiter von Banken zur Vermeidung zukünftiger, durch Missstände im Risi-
komanagement verursachter Unternehmenskrisen anhalten; in repressiver Hinsicht
sollen im Falle der Gefährdung der Finanzmarktstabilität durch Unternehmenskrisen
die individuell verantwortlichen Personen auf Managementebene haftbar gemacht
werden.5

Viel wurde seit Ausbruch der Finanzkrise in der Presse über Verfehlungen der
Banker und auch deren etwaige strafrechtliche Verantwortlichkeit berichtet.6 Ins-
besondere die im Nachgang der Finanzkrise angestrengten Strafverfahren gegen
ehemalige Leiter zahlreicher Landesbanken haben ein großes mediales Echo er-
fahren. Obschon die Ursachen der Finanzkrise vielschichtig und alles andere als
leicht zu durchdringen sind, schien die Öffentlichkeit die Schuldigen schon früh
ausgemacht zu haben: Ihr Zorn richtete sich primär gegen Banken und deren Ma-
nager.7 Angesichts des erheblichen Einsatzes von Steuergeldern zur Rettung not-
leidender Banken und der zahlreichen Presseberichte, die Gier und Kontrollverlust
der Banker beklagen, verwundert die weit verbreitete Empörung über das Gebaren
der Finanzmarktakteure nicht. Ebenso wenig verwundert, dass auch der Ruf nach
dem Strafrecht nicht ausblieb – er ist ein leichter und geht einher mit der Sehnsucht,
die Krise zu personalisieren, ihr ein Gesicht zu geben.8 Die vergangene Finanzkrise
bekam zwar spätestens durch Strafprozesse gegen ehemalige Bankvorstände wie
Stefan Ortseifen (IKB Deutsche Industriebank AG), Georg Funke (Hypo Real Estate
Holding AG), Werner Schmidt (BayernLB) und Dirk Jens Nonnenmacher (HSH
NordbankAG) das vonvielen erhoffte Gesicht.Wer aber drakonische oder überhaupt
nur Strafen erwartet hatte, wurde bisher weitgehend enttäuscht.9

Dabei hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5. Oktober 2008 anlässlich der
Schieflage der Hypo Real Estate und deren Stabilisierungmithilfe von Steuergeldern
neben einer äußerst fragwürdigen Garantie für Spareinlagen zur Beschwichtigung

KWG. Aus Vereinfachungsgründen soll im Folgenden für die vorstehenden Begriffe, soweit
möglich, stellvertretend der Begriff des Instituts oder der Bank verwendet werden.

5 RegE BT-Drs. 17/12601 S. 29.
6 Hierzu mit zahlreichen Nachweisen aus der Tagespresse Brand, ZVglRWiss 113 (2014),

142 f.
7 So auch die Beobachtung durch Schork/Groß, Bankstrafrecht, Vorwort;Krey, in: FSRoxin

2011, S. 1073, 1075.
8 Eine solche beobachtet etwa Trüg, in: Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und die

Moral, S. 290, 299. Mit zahlreichen Nachweisen zum Befund eines „Volkszorns, der nach
Bestrafung ruft“ Brand, ZVglRWiss 113 (2014) 142, 143. Beise, in: Ökonomie versus Recht im
Finanzmarkt, S. 131, 132 meint, die Bürger würden nach einer juristischen Aufarbeitung
„lechzen“. s.a. „Sehnsucht nach Sühne“, Der Spiegel, 5/2010, S. 64 ff.

9 Überblick zu einigen ausgewählten Strafverfahren unten S. 73 ff.
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der Bürger angekündigt, die Bundesregierung werde dafür sorgen, „dass diejenigen,
die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen wer-
den“10. Sollte sie dabei – was wahrscheinlich ist – auch eine strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit im Sinn gehabt haben, so ist ihre Ankündigung weitgehend verpufft.
In den sich in den Folgejahren formierenden Chor der Enttäuschten stimmte im
September 2012 auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ein: Es sei „un-
befriedigend“, dass die bisherige strafrechtliche Aufarbeitung der Finanzmarktkrise
weitgehend fruchtlos geblieben sei, und er führte aus:

„Wer seine Sorgfaltspflicht in einer Weise verletzt, die zu einer existenzbedrohenden
Schieflage der Bank führt, der gefährdet eben nicht nur die Stabilität des Instituts selbst,
sondern die Stabilität des gesamten Systems. Und damit sind dann Rechtsgüter betroffen,
die einen hohenWert für das Gemeinwohl haben. Zu deren Schutz die Allgemeinheit – also
der Staat, die Steuerzahler – im Krisenfall einen hohen Preis zahlen muss. Und weil das so
ist, muss auch das Strafrecht seinen Beitrag zum Schutz dieser Rechtsgüter leisten.“11

Diesen Beitrag soll insbesondere der rund ein Jahr später verabschiedete § 54a
KWG leisten. Während des Gesetzgebungsverfahrens wurde ausdrücklich auch auf
die Empörung in der Bevölkerung über das vermeintliche Fehlverhalten der Banker
und die verspürte Not verwiesen, einem Wählerwunsch nach strafrechtlicher Ver-
antwortlichkeit zu entsprechen.12 Trotz der weit verbreiteten und in Teilen sicher
berechtigten Empörung über das Geschäftsgebaren einzelner Banker im Vorfeld der
Finanzkrise muss die Diskussion um eine etwaige Strafbarkeitslücke und – die
Existenz einer solchen unterstellt – ihre verfassungsgemäße und zweckmäßige
Ausfüllung aber sachlich geführt werden.13

In Anbetracht der skizzierten Umstände könnte man vermuten, die Einführung
des § 54a KWG sei weitgehend auf Zustimmung gestoßen. Zumindest in der

10 Die gesamte Ansprache von Bundeskanzlerin Merkel ist im Wortlaut abrufbar unter
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-si
cher-a-582305.html (zul. abg. 30.11.2016).

11 Abschlussvortrag von Bundesfinanzminister Schäuble im Saal der 17. Handelsblatt
Jahrestagung in Frankfurt amMain am 5. September 2012, abrufbar unter http://www.bundesfi
nanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.
html (zul. abg. 30.11.2016).

12 Verständnis für den in der Bevölkerung verbreiteten Ruf nach einer strafrechtlichen
Verfolgung äußerte etwa der Bundestagsabgeordnete Sänger (FDP), BT-Plenarprotokoll 17/
241, S. 30546 D. Der Bundestagsabgeordnete Brinkhaus (CDU/CSU) fragte in einer Sitzung
des Finanzausschusses die Schaffung des § 54a KWG betreffend sichtlich empört, was er den
Menschen in seinemWahlkreis sagen solle. Er könne ihnen kaum sagen, dass es gut und richtig
sei, dass jemand auch noch eine Abfindung erhalte, der eine Bank gegen dieWand fahre und der
dafür verantwortlich sei, dass dreistellige Milliardenbeträge zur Bankenrettung eingesetzt
werden müssten, was maßgeblich dazu beitrage, dass die Volkswirtschaft eine signifikante
Rezession habe, vgl. Finanzausschuss, Wortprotokoll, 138. Sitzung v. 22.4.2013, Protokoll
Nr. 17/138, S. 44. Zur Entwicklung eines sog. „Empörungsstrafrechts“ Kudlich/Oğlakcıoğlu,
in: FS Heintschel-Heinegg 2015, S. 275 ff.

13 Davor, dass das Strafrecht (auch) im hiesigen Kontext nicht zum willfährigen Vehikel
eines Volkszorns gemacht werden darf, warnt zu Recht Kasiske, Leviathan 2011, 519, 521.

Einleitung 29

http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/merkel-und-steinbrueck-im-wortlaut-die-spareinlagen-sind-sicher-a-582305.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Audio/Alternativtexte/2012-09-05-euroforum-alternativtext.html
http://www.duncker-humblot.de


strafrechtlichen Diskussion ist jedoch das Gegenteil der Fall. Die ersten Reaktionen
sind ganz überwiegend14 ernüchternd ausgefallen: Es ist die Redevon § 54aKWGals
einem „legislativen Totalschaden“15 und von „blindem Aktionismus des Gesetzge-
bers“16. Erhoben werden „schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken und
strafrechtspolitische Einwände“.17 Die Norm sei eine „gesetzgeberische Totgeburt“
und hätte auf europäischer Ebene „allenfalls das Zeug zur Lachnummer“.18 § 54a
KWGüberschreite „alle Grenzen vernünftigen Strafrechts“ und sei „eineWohltat für
die Beschäftigung von Strafverteidigern“.19 Er sei „rechtspolitisch verfehlt“20 und
– so heißt es nahezu einmütig – ein Fall „symbolischen Strafrechts“21. Die „hand-
werklich völlig verunglückte Vorschrift“ sei „so schnell wie möglich zu streichen“.22

Diese harsche Kritik gibt Anlass genug zu der Frage, ob § 54a KWG tatsächlich
als ein gesetzgeberisches Versagen geltenmuss oder aber ob der Strafgesetzgeber mit
ihm nicht vielmehr ein ebenso berechtigtes wie schwieriges Unterfangen in be-
grüßenswerter Weise in Angriff genommen hat.

14 Etwas wohlwollender als die nachfolgend zitierten Autoren Reuse, in: Jobe, Riskante
Bankgeschäfte, Rn. 475 f.; im Ansatz auch Schwerdtfeger, ZWH 2014, 336, 342, der § 54a
KWG rechtspolitisch begrüßt; s.a. Kubiciel, ZIS 2013, 53, 60; MüKo-StGB-Janssen, § 54a
KWG Rn. 22 f.

15 Kasiske, ZIS 2013, 257, 264.
16 Schork/Reichling, CCZ 2013, 269, 271.
17 DAV, Stellungnahme, NZG 2013, 577. Ähnlich Ahlbrecht, BKR 2014, 98, 105

(„durchgreifende rechtliche und dogmatische Bedenken“); BDI, Stellungnahme, S. 2
(„schwerwiegende rechts- und ordnungspolitische Bedenken“).

18 Mansdörfer, in: Unternehmenskultur und Wirtschaftsstrafrecht, S. 201, 209.
19 Volk, in: FS Schiller 2014, S. 672, 683; ähnlich Hamm/Richter, WM 2013, 865 („hy-

pertrophes Strafrecht“).
20 Wastl, WM 2013, 1401, 1406 mit Blick vor allem auf die Fahrlässigkeitsvariante in § 54a

Abs. 2 KWG.
21 So früh schon explizit Hamm/Richter, WM 2013, 865; Hanten, Börsen-Zeitung v. 2.3.

2013, S. 13 („Schulfall symbolischer Gesetzgebung“). Ebenfalls machen Symbolik aus Beu-
kelmann, NJW-Spezial 2013, 120; Kasiske, ZIS 2013, 257, 264;Goeckenjan, wistra 2014, 201,
206; Binder, ZGR 2016, 229, 235; Krause, in: FG Feigen 2014, S. 113, 128; Kudlich/Oğlak-
cıoğlu, Wirtschaftsstrafrecht, Rn. 201c; Scholl, Vorstandshaftung, § 14 Rn. 49; Beck/Samm/
Kokemoor-Wegner, KWG, § 54a Rn. 5; in diese Richtung auch Kudlich/Oğlakcıoğlu, in: FS
Heintschel-Heinegg 2015, S. 275, 282. s.a. Schröder, Kapitalmarktstrafrecht, Rn. 1014q: § 54a
KWG sei ein Strafgesetz, das eines Tages Rechtshistorikern unter der Überschrift „symbolische
Gesetzgebung“ als Dokument der Zeitgeschichte dienen könnte.

22 Brand, ZVglRWiss 113 (2014), 142, 164. Für eine Streichung explizit auch Beck/Samm/
Kokemoor-Wegner, KWG, § 54a Rn. 5, 13; ein handwerkliches Misslingen monieren auch
Schork/Reichling, CCZ 2013, 269, 271.
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